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Evangelischer Oberkirchenrat  Postfach 2269  76010 

Karlsruhe 

 I. Kirchengemeindeämter 
 
Verwaltungs- und Serviceämter 
 
Sozialstationen/Diakoniestationen 
sowie Diakonieverbände im Bereich der  
Evangelischen Landeskirche in Baden 
 
Evangelische Fachhochschule,  
Bugginger Straße 38, 79114 Freiburg 
 
Schulstiftung, im Hause 
 
Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause 
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden 
- FACH - 
 
Diakonisches Werk der Evangelischen 
Landeskirche in Baden - FACH - 
 
Rechnungsprüfungsamt, im Hause 
 
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen 
Kommission, im Hause 
 
Geschäftsstelle des Gesamtausschusses, 
im Hause 
 
Mitarbeitervertretung beim EOK, im Hause 
 

 Rechtsreferat 

Abt. Arbeitsrecht 

Blumenstraße 1-7 

76133 Karlsruhe 
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Rundschreiben 4 / 2006 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund anderweitiger Grundsatzarbeiten kommen wir erst heute zur Information über folgenden 
Sachverhalt: 

Im Zusammenhang mit der Frage der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen für Tätigkei-
ten als Kirchendiener und Kirchenmusiker (in der Regel Organisten) wurde zum Jugendarbeits-
schutzgesetz die beiliegende Anfrage an das Sozialministerium Baden-Württemberg gestellt. Das 
Sozialministerium hat mit beiliegendem Schreiben vom 2.8.2005 auf unsere Anfrage geantwortet. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen im Bereich 
der grundgesetzlich geschützten Religionsausübung, wie im liturgischen Bereich (Gottesdienst, 
die Verkündigung des Wortes Gottes etc.), das Jugendarbeitsschutzgesetz keine Anwendung fin-
det. Dies gilt sowohl für Tätigkeiten als Kirchendiener/Kirchendienerin als auch als Kirchenmusi-
ker/Kirchenmusikerin.  

Wir bitten von beiliegendem Schreiben des Sozialministeriums Kenntnis zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Dörenbecher 
Kirchenoberrechtsdirektorin 
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 II. Nachricht hiervon Evangelische Stiftung Pflege Schönau, 
Zähringerstraße 18, 69115 Heidelberg 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Dörenbecher 
Kirchenoberrechtsdirektorin 

 III. Nachricht von Gl. I. Evangelischer Oberkirchenrat, 
z. H. Herrn Sommer, Postfach 10 13 42, 
70012 Stuttgart 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Dörenbecher 
Kirchenoberrechtsdirektorin 

 IV. Mehrfertigung von Gl. I für Referent 2, Referent 6, 6 Dö, 6 Ro, 6 Li, 8 Ra, 7 Hu, 7 Mz, 7 Sä, 7 Si, 
7 Sh, 7 Ku, 7 Za, 7 Kl 

 V. Druckauftrag 

 VI. Z.d.A. 

Im Auftrag 
 
 
 
Dörenbecher 
Kirchenoberrechtsdirektorin 


